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Eidgenössisches Departement für  
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Herr Bundesrat Albert Rösti 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 

 
 
Bern, 27. März 2023 SMP-tr 
 
 

Stellungnahme zum Verordnungspaket Umwelt Herbst 
2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 13. Dezember laden Sie uns ein, zu Änderungen von Verordnungen 
des Umweltrechts Stellung zu nehmen. Gerne äussern wir uns dazu. 
 

1. Grundsätzliche Erwägungen 
Massnahmen zur Begegnung des Klimawandels sind absolut notwendig. Wichtig ist aber, dass 
es eine Gesamtsicht gibt, alle Aspekte berücksichtigt werden und auch auf die Zielkonflikte 
hingewiesen wird. 
 
Die tierische Produktion und Ernährung insbesondere mit Erzeugnissen von Rindvieh ist in der 
politischen und öffentlichen Diskussion unter Druck, weil argumentiert wird, diese würde das 
Klima mehr belasten als die pflanzliche Produktion und Ernährung. Dabei wird oft der Gesamt-
kontext nicht beachtet (Herkunft und Herstellungsweise der Rohstoffe, Grünfutter, Grünland, 
Humuserhalt, Fruchtfolgen, Arbeitsplätze vor- und nachgelagert usw.). Es sind viele neue An-
bieter auf dem Markt, die sogenannte Ersatzprodukte verkaufen möchten und mit den Klimaas-
pekten werben. Das setzt auch die Politik unter Druck. Basierend auf Art. 2b des Pariser 
Klimaabkommens dürfen Klimaschutzmassnahmen die Ernährungssicherheit nicht gefährden. 
Die Ernährungssicherung unter globaler wie nationaler Betrachtung ist auch ein wichtiger As-
pekt und muss bei den Massnahmen beachtet werden. 

 

2. Teilrevisionen der CO2-Verordnung 
Einsatz von Pflanzenkohle als Senkenleistung 
Pflanzenkohle kann erwiesenermassen sehr positive Wirkungen haben. Allerdings dürfen über 
das Ausgangsmaterial nicht negative Stoffe in die Böden und die Lebensmittel gelangen. Zu-
dem stellen sich Fragen zu den Kosten. Diese Aspekte sind bei der Beurteilung zu berücksich-
tigen. 
 
Klimawirkung von Treibhausgasen 
Mit der vorliegenden Revision soll die Berechnung der Klimawirkung von verschiedenen Treib-
hausgasen angepasst werden. So auch von Methan. Besonders relevant ist der Anhang 1 der 
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CO2-VO, womit der CO2eq-Faktor für Methan von 25 auf 28 erhöht werden soll. Der Bezug ist 
gemäss Fussnote des Vernehmlassungsberichts, Seite 11, auf den IPCC-Bericht von 2013. 
 
Dabei gibt es neue Erkenntnisse. Der GWP100 für Methan steht in der Kritik, weil etwas Fal-
sches gemessen wird (kurzlebig und im Kreislauf, CH4-non fossil). Genauer wäre das Globale 
Temperaturänderungs-Potenzial GTP100, was für Methan angeblich nur noch einen Wert von 
11 ergäbe. Andere Klimagase müssten deutlich schädlicher eingestuft werden. Zudem entsteht 
bei Weiden viel weniger Lachgas als bisher angenommen. Das Treibhausgasinventar und die 
Ökobilanzen müssen entsprechend angepasst werden. Das verschiebt die Argumente hinsicht-
lich der Lebensmittelproduktion mit Rindvieh und pflanzlicher Erzeugnisse (Kunstdüngerprob-
lematik) deutlich. Die Fakten sind klar: "Die Kuh ist keine Klimakillerin". Auch beim IPPC wurde 
das Problem erkannt. Es wurden aber noch keine Beschlüsse gefasst. 
 
Wir verweisen beispielhaft auf: 

• https://www.youtube.com/watch?v=6fP8nuOTi20 

• https://www.youtube.com/watch?v=9YIfPtQpBWw 

• IPCC AR6 WGI und WGIII Berichte mit differenzierten Bewertungen der Klimagase: 
https://www.ipcc.ch/ 

 
Die von den bisher verwendeten CO2-Äquivalenten abgeleiteten Massnahmen suggerieren 
unberechtigterweise ein sehr klimaschädigendes Bild der grünlandbasierten Milchviehhaltung 
und tragen kaum zu einer global betrachteten Verbesserung der Emissionen unter Berücksich-
tigung des Verursacherprinzips bei. Basierend auf Art. 2b des Pariser Klimaabkommens dürfen 
Klimaschutzmassnahmen zudem die Ernährungssicherheit nicht gefährden.  
 
Eine Erhöhung des Emissionsfaktors für Methan lehnen wir deshalb strikt ab. Es braucht 
bei Methan eine Berechnung nach GWP, um die effektive Erwärmungswirkung wegen 
der Kurzlebigkeit besser abbilden zu können oder ein expliziter Bezug nur auf Methan 
fossiler Herkunft. Natürliche Prozesse können nicht geändert werden, es braucht eine ge-
samtheitliche Betrachtung. Die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind zu berücksichti-
gen. Die Schweizer Milchviehhaltung zur Nahrungsmittelgewinnung zusammen mit der Bewirt-
schaftung der Grünflächen mit Humuserhalt und Aufbau sowie der Verwertung von Nebenpro-
dukten der Ackerfrüchte (auch von sogenannten Ersatzprodukten!) ist nicht weiter unbegründet 
mit falschen Grundlagen zu belasten.  
 
Das Treibhausgasinventar und die Ökobilanzen müssen entsprechend angepasst wer-
den. Es ist nicht nachvollziehbar, im Treibhausgasinventar die Emissionen für das Schweizer 
Rindvieh auszuweisen, jedoch beispielweise für die Ackerfläche oder für Hunde und Katzen 
(Beilage) oder direkt je Mensch nicht! 
 

 

3. Teilrevision Freisetzungsverordnung (FrSV) 
Die zunehmende Anzahl von gebietsfremden Organismen ist eine Problematik mit einem für 
die Zukunft unabsehbaren Schadenspotential für die Landwirtschaft, die Biodiversität und die 
Landschaft. Die SMP begrüsst deshalb die Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung 
invasiver gebietsfremder Neophyten mittels Inverkehrbringungsverbot auf nationaler Stufe. 
Denn invasiven Neophyten begegnet man nicht nur auf landwirtschaftlich genutzten Parzellen, 
sondern auch in Kleingärten, öffentlichen Räumen, an Strassenrändern, entlang von Eisen-
bahnstrecken usw. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ein Verbot alle gewerblichen und nicht-
gewerblichen Tätigkeiten umfasst und gleichbehandelt. 

Die Umsetzung der Motion 19.4615 in Form eines Inverkehrbringungsverbot ist ein essenzieller 
erster Schritt. Für eine erfolgreiche Eindämmung invasiver Neophyten braucht es zwingend 
weitere Bekämpfungsmassnahmen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fP8nuOTi20
https://www.youtube.com/watch?v=9YIfPtQpBWw
https://www.ipcc.ch/


 
 

  3 

 

4. Teilrevisionen NISV und LSV 

Weil nicht direkt betroffen, geben wir zu diesen Verordnungen keine Stellungnahme ab. 
 
 
 
 
Die Landwirtschaft ist an einer nachhaltigen Umweltpolitik interessiert, welche die systemischen 
Zusammenhänge gesamtheitlich betrachtet und zu keiner Verlagerung der Herausforderungen 
führt. Wir danken Ihnen für das Berücksichtigen unserer Anliegen. 
 
Wir unterstützen ausdrücklich auch die Stellungnahme des Schweizer Bauernverbandes. 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Schweizer Milchproduzenten SMP 
 

 
Hanspeter Kern              Stephan Hagenbuch 
Präsident                 Direktor 
 
 
 
 
Beilage:  
Der "ökologische Pfotenabdruck" von Tieren lässt sich verkleinern, Artikel NZZ, 21. März 2023 
 







 
 

Verordnungspaket Umwelt Herbst 2023: Formular für die Vernehmlassung 

Paquet d’ordonnances environnementales du l'automne 2023 : formulaire pour la consultation 

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023: modulo per la consultazione  
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Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717 

 

Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung / Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le 

CO2) / Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) 

 

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 

format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmet-

terci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 

all’indirizzo di posta elettronica:  

 polg@bafu.admin.ch 

 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 

 

Organisation / Organisation / Organizzazione Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten 

Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione SMP 

Adresse / Adresse / Indirizzo Weststrasse 10, 3000 Bern 6 

Name / Nom / Nome Thomas Reinhard 

Datum / Date / Data 27. März 2023 

 

 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) / Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur 

le CO2) / Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) 

 

2.1 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 

 

Artikel / Article / Articolo 

 

Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 5b Abs. 3 

Art. 5b al. 3 

Art. 5b cpv. 3 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 6 Abs. 5 

Art. 6 al. 5  

Art. 6 cpv. 5  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 9 Abs. 3bis 

Art. 9 al. 3bis 

Art. 9 cpv. 3bis 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11a Abs. 1 Bst. a. 

Art. 11a al. 1 let. a. 

Art. 11a cpv. 1 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11a Abs. 1 Bst. b. 

Art. 11a al. 1 let. b. 

Art. 11a cpv. 1 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11a Abs. 1 Bst.c. 

Art. 11a al. 1 let. c. 

Art. 11a cpv. 1 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 11a Abs. 2 

Art. 11a al. 2 

Art. 11a cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17 Abs. 2 

Art. 17 al. 2 

Art. 17 cpv. 2 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17 Abs. 3 Bst. a. 

Art. 17 al. 3 let. a. 

Art. 17 cpv. 3 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Artikel / Article / Articolo 

 

Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 17 Abs. 3 Bst. b. 

Art. 17 al. 3 let. b. 

Art. 17 cpv. 3 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17 Abs. 3 Bst. c. 

Art. 17 al. 3 let. c. 

Art. 17 cpv. 3 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17d Abs. 3 Bst. a. 

Art. 17d al. 3 let. a. 

Art. 17d cpv. 3 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17d Abs. 3 Bst. b. 

Art. 17d al. 3 let. b. 

Art. 17d cpv. 3. lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17d Abs. 4 

Art. 17d al. 4 

Art. 17d cpv. 4 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 17e 

Art. 17e 

Art. 17e 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 19 Abs. 1 

Art. 19 al. 1 

Art. 19 cpv. 1 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 22a Abs. 2 

Art. 22a al. 2 

Art. 22a cpv. 2  

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 23 Abs. 1 

Art. 23 al. 1 

Art. 23 cpv. 1 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 23 Abs. 2 Bst. a. 

Art. 23 al. 2 let. a. 

Art. 23 cpv. 2 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 23 Abs. 2 Bst. b. 

Art. 23 al. 2 let. b. 

Art. 23 cpv. 2 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 23 Abs. 2 Bst. c. ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 



Referenz/Aktenzeichen: Q103-0717 

VeVA / OMoD / OTRif 

 

4/7 

054.11-00003/00006/00002/Q103-0717 
 
 

Artikel / Article / Articolo 

 

Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 23 al. 2 let. c. 

Art. 23 cpv. 2 lett. c. 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Art. 25 Abs. 1 

Art. 25 al. 1 

Art. 25 cpv. 1 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 35 Abs. 1 

Art. 35 al. 1 

Art. 35 cpv. 1 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 35 Abs. 1bis 

Art. 35 al. 1bis 

Art. 35 cpv. 1bis 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 37 Abs. 1 

Art. 37 al. 1 

Art. 37 cpv. 1 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 91 Abs. 5 Bst. a. 

Art. 91 al. 5 let. a. 

Art. 91 cpv. 5 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 91 Abs. 5 Bst. b. 

Art. 91 al. 5 let. b. 

Art. 91 cpv. 5 lett. b. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 91 Abs. 5 Bst. c. 

Art. 91 al. 5 let. c. 

Art. 91 cpv. 5 lett. c. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 134 Abs. 1 Bst. a. 

Art. 134 al. 1 let. a. 

Art. 134 cpv. 1 lett. a. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 1 CO2-Verordnung / Annexe 1 Ordonnance sur le CO2 / Allegato 1 Ordinanza sul CO2 

Listeneinträge 

Enrées de liste 

Entrate dell’elenco 

☐Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Keine Erhöhung des Emissions-

faktors für Methan. Es braucht bei 

Methan eine Berechnung nach 

 Natürliche Prozesse können nicht ge-

ändert werden, es braucht eine ge-

samtheitliche Betrachtung. Die neus-

ten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
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GWP, um die effektive Erwär-

mungswirkung wegen der Kurzle-

bigkeit besser abbilden zu können 

oder ein expliziter Bezug nur auf 

Methan fossiler Herkunft.  

sind zu berücksichtigen Die Schwei-

zer Rindviehhaltung zur Nahrungsmit-

telgewinnung zusammen mit der Be-

wirtschaftung der Grünflächen mit Hu-

muserhalt und Aufbau sowie der Ver-

wertung von Nebenprodukten der 

Ackerfrüchte ist nicht weiter unbe-

gründet mit falschen Grundlagen zu 

belasten. Es ist nicht nachvollziehbar, 

im Treibhausgasinventar die Emissio-

nen für das Rindvieh auszuweisen, je-

doch beispielweise für die Ackerfläche 

oder für Hunde und Katzen oder direkt 

je Mensch nicht!Klicken Sie hier, um 

Text einzugeben.   Klicken Sie hier, um 

Text einzugeben. 

Anhang 3 CO2-Verordnung / Annexe 3 Ordonnance sur le CO2 / Allegato 3 Ordinanza sul CO2 

Bst. e. 

Let. e. 

Lett. e. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Bst. h. 

Let. h. 

Lett. h. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Bst. f. 

Let. f. 

Lett. f. 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 3a CO2-Verordnung / Annexe 3a Ordonnance sur le CO2 / Allegato 3a Ordinanza sul CO2 

Ziff. 1 / Chiff. 1 / N. 1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2 / Chiff. 2 / N. 2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.1 / Chiff. 3.1 / N. 3.1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.2 / Chiff. 3.2 / N. 3.2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ziff. 3.3 / Chiff. 3.3 / N. 3.3 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.4 / Chiff. 3.4 / N. 3.4 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.5 / Chiff. 3.5 / N. 3.5 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.6 / Chiff. 3.6 / N. 3.6 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.1 / Chiff. 4.1 / N. 4.1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.2 / Chiff. 4.2 / N. 4.2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.3 / Chiff. 4.3 / N. 4.3 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.4 / Chiff. 4.4 / N. 4.4 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.5 / Chiff. 4.5 / N. 4.5 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.6 / Chiff. 4.6 / N. 4.6 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 4.7 / Chiff. 4.7 / N. 4.7 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 3b CO2-Verordnung / Annexe 3b Ordonnance sur le CO2 / Allegato 3b Ordinanza sul CO2 

Ziff. 3.3 / Chiff. 3.3 / N. 3.3 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.4 / Chiff. 3.4 /N. 3.4 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 4a CO2-Verordnung / Annexe 4a Ordonnance sur le CO2 / Allegato 4a Ordinanza sul CO2 

Ziff. 2.1 / Chiff. 2.1 / N. 2.1 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Ziff. 2.2 / Chiff. 2.2 / N. 2.2 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Anhang 5 CO2-Verordnung / Annexe 5 Ordonnance sur le CO2 / Allegato 5 Ordinanza sul CO2 

Ziff. 3 / Chiff. 3 / N. 3 ☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

2.2 Generelle Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (CO2-Verordnung)? 

Êtes-vous d’accord avec le projet (Ordonnance sur le CO2) ? 

Siete d’accordo con l’avamprogetto (Ordinanza sul CO2)? 

☐Zustimmung / Approuvé / Approvazione 

☐Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 

☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 

☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 

 



 
 

Verordnungspaket Umwelt Frühling 2022: Formular für die Vernehmlassung 

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 : formulaire pour la consultation 

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022: modulo per la consultazione  
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Referenz/Aktenzeichen: BAFU-D-C88A3401/1250 

 

Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (FrSV) / Ordonnance sur la dissémination d’organismes dans l’environnement (ODE) / Ordi-

nanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA) 

 

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 

format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmet-

terci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 

all’indirizzo di posta elettronica:  

 polg@bafu.admin.ch 

 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 

 

Organisation / Organisation / Organizzazione Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten 

Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione SMP 

Adresse / Adresse / Indirizzo Weststrasse 10, 3000 Bern 6 

Name / Nom / Nome Thomas Reinhard 

Datum / Date / Data 27. März 2023 

 

 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt (FrSV) / Ordonnance sur la dissémination d’organismes dans l’environnement 

(ODE) / Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA)  

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Ihrem Schreiben vom 13. Dezember laden Sie uns ein, zu Änderungen der Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt 

(Freisetzungsverordnung, FrSV) Stellung zu nehmen. Gerne äussern wir uns dazu. 

 

Die zunehmende Anzahl von gebietsfremden Organismen ist eine Problematik mit einem für die Zukunft unabsehbaren Schadenspotential für 

die Landwirtschaft, die Biodiversität und die Landschaft. Die SMP begrüsst deshalb die Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung inva-

siver gebietsfremder Neophyten mittels Inverkehrbringungsverbot auf nationaler Stufe. Denn invasiven Neophyten begegnet man nicht nur 

auf landwirtschaftlich genutzten Parzellen, sondern auch in Kleingärten, öffentlichen Räumen, an Strassenrändern, entlang von Eisenbahn-

strecken usw. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ein Verbot alle gewerblichen und nicht-gewerblichen Tätigkeiten umfasst und gleichbehan-

delt. 

 

Hanspeter Kern   Stephan Hagenbuch 

Präsident     Direktor 

 

 

 

 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (FrSV)? 

Êtes-vous d’accord avec le projet (ODE) ? 

Siete d’accordo con l’avamprogetto (OEDA)? 

☐Zustimmung / Approuvé / Approvazione 

☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 

☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 

☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati 

 

Artikel / Article / Articolo 

 

Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Art. 15 Abs. 2bis 

Art. 15 al. 2bis 

Art. 15 cpv. 2bis 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

Art. 48 Abs. 2 Bst. cbis 

Art. 48 al. 2 let. cbis 

Art. 48 cpv. 2 lett. cbis 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Art. 48a 

 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

Art. 59 

 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Inkrafttreten 

Entrée en vigueur 

Entrata in vigore 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Weitere Bemerkungen 

Autres remarques 

Altri commenti 

Art. 15 Absatz 2bis 

Es ist zu begrüssen, dass Futtermittel aufgrund sachgemässer Verwendung vom Verbot ausgenommen sind. Dies darf zu 

einem späteren Zeitpunkt nicht angepasst werden.  

 

Art 48a 

Wie in der Erläuterung einzelner Bestimmungen festgehalten, werden nebst dem Import für den Handel auch Privatperso-

nen physisch kontrolliert. Dies ist von Bedeutung, um die Einfuhr invasiver Neophyten zu begrenzen.  

 

Art. 59 

Bei Anpassungen des Anhangs 2.1 und 2.2 werden Kantone und betroffene Kreise angehört. Betreffen Änderungen der 

Anhänge insbesondere die Landwirtschaft und in Relation zu PSMV Art. 17 Absatz 7a, sollten die Aussagen landwirt-

schaftlicher Vertreter/innen entsprechend berücksichtigt und gewichtet werden.  
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Anhang / Annexe / Allegato Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Anhang 2.1 

Annexe 2.1 

Allegato 2.1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Aufnahme von: 

Cyperus esculentus Essbares Zypern-

gras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erigeron annuus Einjähriges Berufkraut 

Das Erdmandelgras verursacht auf land-

wirtschaftlichen Flächen bedeutende wirt-

schaftliche Verluste, dessen Schadenpo-

tenzial nachgewiesen ist.  

 

Das Erdmandelgras war Teil der Schwar-

zen Listen und sollte im Anhang 2.1 auf-

genommen werden. Denn ohne gesetzli-

che Verankerung ist es schwierig, die Be-

kämpfung des Erdmandelgras, für wel-

ches auf landwirtschaftlichen Flächen der 

Schwellenwert «Nulltoleranz» gilt, zu be-

rechtigen. 

 

Das einjährige Berufkraut muss vom An-

hang 2.2 in den Anhang 2.1. verschoben 

werden. Das Berufkraut verbreitet sich ge-

rade auf wertvollen, extensiven Flächen 

massiv über ihr grosses Samenvolumen 

und ist nur mit riesigem Aufwand zu be-

kämpfen. 

Anhang 2.2 

Annexe 2.2 

Allegato 2.2 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

 Streichen von 

Erigeron annuus Einjähriges Berufkraut 

 

Weitere Bemerkungen 

Autres remarques 

Altre osservazioni 

  

 

Andere Erlasse / Autres actes 

legislatifs / Altri atti legislativi  

Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

ESV 

OUC 

OIConf 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Andere Erlasse / Autres actes 

legislatifs / Altri atti legislativi  

Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

PSMV 

OPPh 

OPF 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

Weitere Bemerkungen 

Autres remarques 

Altri commenti 

PSMV 

Die Erweiterung des Anhangs 2.1 und 2.2 darf mit einem Verbot des Umgangs und der Inverkehrbringung von invasiven 

Organismen zukünftig zu keinem Verbot wichtiger Pflanzenschutzmittel führen.  

 


